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Vorlage
Federführende Dienststelle:
FB 45 - Fachbereich Kinder, Jugend und Schule
Beteiligte Dienststelle/n:

Vorlage-Nr:

Status:

Datum:
Verfasser/in:

FB 45/0347/WP18

öffentlich

27.03.2023
FB 45/400

Fonds musikalische Frühförderung - Übersicht bezüglich erfolgter 
Finanzierungen für das SJ 22/23
 Ziele:

Beratungsfolge:

Datum Gremium Zuständigkeit
27.04.2023 Ausschuss für Schule und Weiterbildung Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis.
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Finanzielle Auswirkungen

JA NEIN

x

Investive 
Auswirkungen

Ansatz

20xx

Fortgeschrieb

ener Ansatz 

20xx

Ansatz 

20xx ff.

Fortgeschrieb

ener Ansatz 

20xx ff.

Gesamt-

bedarf (alt)

Gesamt-

bedarf 

(neu)

Einzahlungen 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen 0 0 0 0 0 0

Ergebnis 0 0 0 0 0 0

+ Verbesserung /

- Verschlechterung
0 0

Deckung ist gegeben/ keine 

ausreichende Deckung 

vorhanden

Deckung ist gegeben/ keine 

ausreichende Deckung 

vorhanden

konsumtive 
Auswirkungen

Ansatz

2023

Fortgeschrieb

ener Ansatz 

2023

Ansatz 

2024 ff.

Fortgeschrieb

ener Ansatz 

2024 ff.

Folge-

kosten (alt)

Folge-

kosten 

(neu)

Ertrag 0 0 0 0 0 0

Personal-/

Sachaufwand
50.000 50.000 50.000 50.000 0 0

Abschreibungen 0 0 0 0 0 0

Ergebnis -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 0 0

+ Verbesserung /
- Verschlechterung

0 0

Deckung ist gegeben

in PSP 4-030101-917-5; SK 

52790000

Deckung ist gegeben

in PSP 4-030101-917-5; SK 

52790000

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):
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Klimarelevanz
Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die 
Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)
Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

keine positiv negativ nicht eindeutig

x

Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:

gering mittel groß nicht ermittelbar

x

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

keine positiv negativ nicht eindeutig

x

Größenordnung der Effekte
Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die CO2-Einsparung durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

gering  unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)

mittel  80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)

groß  mehr als 770 t / Jahr  (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die Erhöhung der CO2-Emissionen durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

gering  unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)

mittel  80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)

groß  mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO2-Emissionen erfolgt:

 vollständig

 überwiegend (50% - 99%)

 teilweise (1% - 49 %)

nicht

nicht bekannt
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Erläuterungen:

Auf Antrag der Fraktion DIE LINKE wurden für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 jährlich 50.000 € für 

die musikalische Frühförderung an Grundschulen in Form von Instrumentalklassen und anderen 

Musikprojekten in den Haushaltsplan der Stadt Aachen eingestellt.

Die Mittel sollen insbesondere zur Finanzierung des Instrumentalunterrichts durch Lehrkräfte der 

Musikschule verwendet werden und dienen dazu, den Schulen eine größtmögliche Planungssicherheit 

zu gewähren.

Für das Schuljahr 2022/2023 stellten insgesamt neun Schulen einen Antrag auf Förderung.

Das Antragsvolumen betrug in Summe 51.272,00 €. 

Inklusive des von den Schulen zu tragenden Eigenanteils wurden insgesamt 84.041,50 € in die 

musikalische Frühförderung investiert.

Da der Ansatz von 50.000,00 € nicht das gesamte Antragsvolumen hätte decken können, wurden 

1.272,00 € aus anderen städtischen Mitteln überplanmäßig im Sinne der Schulen bereitgestellt.

Somit konnte allen neun Anträgen entsprochen werden.

Eine Übersicht der erfolgten Finanzierungen für das SJ 22/23 kann der als Anlage beigefügten Tabelle 

entnommen werden.

Anlage: Aufstellung musikalische Frühförderung Anträge SJ 22/23


